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51643 Gummersbach 
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Zimmer-Nr.: OG 3-307 

Mein Zeichen: 61/1 
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www.obk.de 

Steuer-Nr. 212/5804/0178 

USt.-ld.Nr. DE 122539628 

 

Datum: 06.08.2021 

 

1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplans Nr. 88 „ev. Jugendbildungsstätte, Telegra-

fenstraße“ gemäß § 13 BauGB 

 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 

BauGB 

 

Ihr Schreiben ohne Datum; Az.: 61 26 88, 1. Änd.; E-Mail vom 07.07.2021 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nachfolgend erhalten Sie die Stellungnahme des Oberbergischen Kreises: 

 

 

Landschaftspflege, Artenschutz 

 

Zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 88 „Evangelische Jugendbildungsstätte, Tele-

grafenstraße“, der Stadt Radevormwald im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB 

werden aus landespflegerischer Sicht keine Anregungen oder Bedenken geltend gemacht. 
 

 

Umweltamt 

 

67/21 – Gewässerschutz – Herr Küster (Tel. 6773) 

 

Aus Sicht des Gewässerschutzes bestehen keine Bedenken gegen die 1. Änderung des 

BP 88, Ev. Jugendbildungsstätte, Telegrafenstraße da wasserwirtschaftliche Belange (z.B. 

Gewässer, Überschwemmungsgebiet, Wasserschutzgebiet) nicht betroffen sind. 

 

67/21 – Komunale Abwasserbeseitugung – Frau Müller (Tel. 6753) 
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Die überbaubare Fläche soll verschoben werden, nicht aber vergrößert. Die Entwässerung 

ist rechtzeitig mit der Unteren Wasserbehörde abzustimmen, da derzeit keine Aussagen 

zur Niederschlagswasserbeseitigung in der Begründung erkennbar sind. 

 

67/23 - Bodenschutz – Herr Herweg (Tel. -6731) 

 

Gegen das Planvorhaben bestehen aus bodenschutzrechtlicher Sicht keine grundsätzlichen 

Bedenken. Es sollten jedoch folgende Hinweise beachtet werden: 

 

Nach Auswertung der Digitalen Bodenbelastungskarte ist davon auszugehen, dass für 

bestimmte Schadstoffe die Vorsorgewerte nach BBodSchV im Oberboden überschritten 

werden. 

Eine Überschreitung der Prüf- bzw. Maßnahmewerte nach BBodSchV, wodurch eine 

Gefahrensituation zu erwarten wäre, liegt nicht vor. 

Um Flächen, auf denen die Vorsorgewerte bislang nicht überschritten werden, vor 

Schadstoffeinträgen zu schützen, sollte der im Plangebiet im Rahmen von Baumaßnahmen 

abgeschobene und ausgehobene Oberboden auf den Grundstücken verbleiben. 

 

Im Bereich des Plangebietes liegen gemäß der Kartierung des Geologischen Landesamtes 

von 1998 als besonders schutzwürdige Böden sogenannte Böden mit regional hoher 

Bodenfruchtbarkeit vor. Diese Böden entsprechen gemäß der Vorschläge der UBB zur 

Einrichtung von Ökokonten im Rahmen der Bauleitplanung den Böden der Kategorie I. 

Daher empfehle ich als Ausgleich für die Inanspruchnahme dieser Flächen die Beachtung 

der o.e. Vorschläge zu den dort aufgeführten Ausgleichsmaßnahmen. 

 

67/12 - Immissionsschutz – Herr Matthes (Tel. -6721) 

 

Aus der Sicht des Immissionsschutzes werden zu dem o. g. Vorhaben (BP. Nr. 88 „ev. 

Jugendbildungsstätte - Telegrafenstraße“ – 1. Änderung), keine Anregungen und Hinweise 

vorgebracht. 

 

 

Amt für Rettungsdienst, Brand- und Bevölkerungsschutz 

 

Gegen die o.g. Maßnahme bestehen aus Sicht der Brandschutzdienststelle keine Beden-

ken, wenn bei der Änderung der Flächen eine Löschwassermenge über 2 Stunden wie 

folgt sichergestellt ist: 

 

Sondergebiet SO: min. 800 l/min 

Sondergebiet mit großen Sonderbauten SO: min. 1600 l/min 

 

Die Löschwassermenge ist jeweils in einem Radius von 300 m vorzuhalten. Die Entfer-

nung zum nächsten Hydranten darf dann 75 m Luftlinie nicht überschreiten. 

 

Des Weiteren wird auf den § 5 der Bau O NRW hingewiesen, damit die Zufahrten zu den 

jetzigen und zukünftigen Objekten auch für den Rettungsdienst und die Feuerwehr nach 

DIN 14090 gegeben sind. 

 

 

Polizei NRW, Direktion Verkehr 

 

In der Planung sind keine verkehrlichen Aspekte erkennbar, die einer Stellungnahme aus 

polizeilicher Sicht bedürfen. 

 

 

 



Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag




